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26. MAI 2005. Erlass der Regierung über Ferienwohnungen [Gästezimmer und Bed and Breakfast]1 
[BS 28.10.05; abgeändert ER 24.06.10 (BS 20.07.10)] 

 
 
 

KAPITEL I – ALLGEMEINES 
 

Begriffsbestimmungen 
 
Artikel 1. Für die Anwendung dieses Erlasses versteht man unter: 
1. Dekret: das Dekret vom 23. November 1992 über Ferienwohnungen [,Gästezimmer und Bed and Break-

fast]2; 
2. Ferienwohnung: eine Ferienwohnung im Sinne des Artikels 1 Ziffer 1 des Dekretes; 
[2bis. Gästezimmer: ein Gästezimmer im Sinne des Artikels 1 Ziffer 1bis des Dekretes; 
2ter. Bed and Breakfast: Bed and Breakfast im Sinne des Artikels 1 Ziffer 1ter des Dekretes;]3 
3. Minister: der für den Tourismus zuständige Minister der Deutschsprachigen Gemeinschaft; 
4. Ministerium: das Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft; 
5. Vermieter: die Person, die eine Ferienwohnung [,ein Gästezimmer oder ein Bed and Breakfast]4 zu touris-

tischen Zwecken vermietet; 
6. Mieter: die Person, die eine Ferienwohnung [, ein Gästezimmer oder ein Bed and Breakfast]5 zu touristi-

schen Zwecken anmietet. 
 
 

Grundsatz 
 
Art. 2. Eine Ferienwohnung [, ein Gästezimmer oder ein Bed and Breakfast]6 wird anerkannt, soweit sie 

gemäß vorliegendem Erlass eingestuft wird. 
 

Antrag 
 
Art. 3. Die Anerkennung wird beim Ministerium schriftlich beantragt. [Zu diesem Zweck ist das diesem Er-

lass als Anlage 3 beigefügte Formular zu verwenden.]7 
 

Verfahren 
 
Art. 4. Binnen fünfzehn Tagen nach Eingang des Antrags setzt sich das Ministerium mit dem Antragsteller in 

Verbindung, um einen gemeinsamen Termin zur Einstufung der Ferienwohnung vor Ort zu vereinbaren. Der 
Minister entscheidet über den Antrag auf Anerkennung binnen fünfundvierzig Tagen nach Eingang des Antrags.8 

 
 

KAPITEL II – EINSTUFUNG 
 

Einstufung 
 
Art. 5. [Der Minister stuft die Ferienwohnung nach Lage, Gestaltung sowie Ausstattung und Dekoration in 

eine von vier Kategorien ein, soweit die entsprechenden, in der Anlage 1 aufgeführten Bedingungen und Krite-
rien erfüllt sind. 

 
Er stuft das Gästezimmer oder das Bed and Breakfast nach Empfang und Betreuung der Gäste, Gestaltung, 

Verteilung und Qualität der Gemeinschaftsräume, der Privaträume und der Sanitäranlagen in eine von fünf 
Kategorien ein, soweit die entsprechenden, in der Anlage 2 aufgeführten Bedingungen und Kriterien erfüllt sind. 

 
Für jede Einstufungskategorie sind entsprechende, in den Anlage 1 und 2 aufgeführten Bedingungen zu er-

füllen. Wird diesen Bedingungen nicht nachgekommen, so ist die Einstufung zu verweigern. Darüber hinaus 
wird die Ferienwohnung, das Gästezimmer oder das Bed and Breakfast anhand der in denselben Anlagen fest-
gelegten Kriterien bewertet. 

 
Bietet ein Betreiber mehrere Unterkünfte zu touristischen Zwecken an, so muss jede Ferienwohnung, jedes 

Gästezimmer oder jedes Bed and Breakfast anerkannt und eingestuft sein. Wenn an einem Gebäude mehrere 
Ferienwohnungen, Gästezimmer oder Bed and Breakfast angeboten werden, erstreckt sich die niedrigste Ein-
stufung für die jeweilige Art der Unterkunft auf alle anderen Unterkünfte derselben Art.]9 

. 
 
 
 
 

                                                 
1 ergänzt ER 24.06.10, Art. 12 
2 abgeändert ER 24.06.10, Art. 13 Nr. 1 
3 eingefügt ER 24.06.10, Art. 13 Nr. 2 
4
 abgeändert ER 24.06.10, Art. 13 Nr. 3 

5
 abgeändert ER 24.06.10, Art. 13 Nr. 4 

6
 abgeändert ER 24.06.10, Art. 14 

7
 eingefügt ER 24.06.10, Art. 15 

8
 eingefügt ER 24.06.10, Art. 16 

9
 ersetzt ER 24.06.10, Art. 17 
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Neueinstufung 
 
Art. 6. Ein Vermieter einer anerkannten Ferienwohnung kann [frühestens ein Jahr nach der erfolgten Ein-

stufung]10 die Einstufung in eine andere Kategorie schriftlich beim Ministerium beantragen. Im Antrag ist nach-
zuweisen, dass die der anderen Kategorie entsprechenden Bedingungen und Kriterien erfüllt sind. 

 
Einstufung bestehender Ferienwohnungen 

 
Art. 7. Bereits anerkannten Ferienwohnungen, die die Einstufung in die niedrigste Kategorie nicht erreichen, 

wird die Anerkennung nach Artikel 8 entzogen. 
 

Entzug der Anerkennung 
 
Art. 8. Der Minister kann die Ferienwohnung [, das Gästezimmer oder das Bed and Breakfast]11 in eine 

niedrige Kategorie einstufen beziehungsweise gemäß Artikel 4 des Dekretes die Anerkennung entziehen, falls 
den Bedingungen oder Kriterien nicht mehr nachgekommen wird. Diese Entscheidung wird dem Vermieter per 
Einschreiben zugestellt. Die Einstufung in eine niedrige Kategorie erfolgt gemäß Artikel 5. 

 
Gültigkeitsdauer 

 
Art. 9. Die Einstufung hat eine Gültigkeitsdauer von fünf Jahren ab dem Datum der Zuerkennung. 

 
 

KAPITEL III – BESONDERE VERPLICHTUNGEN DES VERMIETERS 
 

Transparenzpflicht 
 
Art. 10. Der Mietbetrag einschließlich aller Nebenkosten muss zwischen Vermieter und Mieter für die ge-

samte Dauer des Mietverhältnisses im Voraus [schriftlich]12 vereinbart werden und kann für den betreffenden 
Zeitraum nachträglich nicht erhöht werden. 

 
 Nach jedem Aufenthalt und spätestens vor jeder erneuten Vermietung muss die Wohnung gründlich 

gesäubert und gelüftet werden. Der Vermieter darf dem Mieter eine Kostenbeteiligung für die Säuberung der 
Ferienwohnung anrechnen, falls letzterer die Wohnung nicht selber säubert. Der Betrag dieser Beteiligung wird 
dem Mieter vor Anfang der Vermietung mitgeteilt. 

 
Weitere Verpflichtungen 

 
Art. 11. Der Vermieter ist verpflichtet: 
1. den Mietern den bestmöglichen Empfang zu bereiten, alles Erforderliche zu tun, um ihnen den Aufenthalt 

zu erleichtern und ihnen bei der Suche nach touristischen Informationen behilflich zu sein; 
2. alle Notrufnummern im Eingangsbereich der Ferienwohnung [des Gästezimmers oder des Bed and Break-

fast]13 deutlich sichtbar anzuschlagen; 
3. die Mieter zu Beginn des Mietzeitraums zu informieren: 
a) wo und unter welchen Voraussetzungen im Notfall ein Telefon benutzt werden kann; 
b) wie das nächstgelegene Krankenhaus zu erreichen ist. 
4. [bei jeder Vermietung der Ferienwohnung, des Gästezimmers oder des Bed and Breakfast ist ein Formu-

lar, dessen Modell diesem Erlass als Anlage 4 beigefügt ist, auszufüllen. Die Formulare sind der Stiftung „Ver-
kehrsamt der Ostkantone“ am Ende eines jeden Semesters zuzusenden und dienen ausschließlich der statisti-
schen Auswertung]14 

5. dem Ministerium auf Anfrage und innerhalb der angegebenen Frist alle Angaben in Bezug auf die Ausstat-
tung sowie auf die angewandten Wochentarife – gegebenenfalls aufgegliedert nach Saison – mitzuteilen. Die 
Angaben können für Veröffentlichungen im Auftrage der Deutschsprachigen Gemeinschaft genutzt werden. 

[6. nach jedem Aufenthalt und spätestens vor jeder erneuten Vermietung die Ferienwohnung, das Gäste-
zimmer und das Bed and Breakfast gründlich zu säubern und zu lüften. Der Vermieter einer Ferienwohnung teilt 
dem Mieter den Betrag der Kostenbeteiligung für die Reinigung vor Anfang der Vermietung mit. Eine Kostenbe-
teiligung kann nicht vom Mieter verlangt werden, wenn er die Ferienwohnung selber reinigt. Der Vermieter 
eines Gästezimmers bzw. eines Bed and Breakfast darf dem Mieter keine Kostenbeteiligung für die Reinigung 
der Unterkunft anrechnen.]15 

 
Kontrolle 

 
Art. 12. Mit dem Antrag auf Anerkennung als Ferienwohnung [, Gästezimmer oder Bed and Breakfast]16 

räumt der Antragsteller dem Minister das Recht ein, durch die auf Grund von Artikel 3 Absatz 2 des Dekretes 
benannten Personen alle erforderlichen Überprüfungen und Inspektionen durchführen zu lassen. 

 
 

                                                 
10 abgeändert ER 24.06.10, Art. 18 
11

 abgeändert ER 24.06.10, Art. 19 
12

 abgeändert ER 24.06.10, Art. 20 
13

 abgeändert ER 24.06.10, Art. 21 Nr. 1 
14

 ersetzt ER 24.06.10, Art. 21 Nr. 2 
15

 eingefügt ER 24.06.10, Art. 21 Nr. 3 
16

 abgeändert ER 24.06.10, Art. 22 
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KAPITEL IV – KENNSCHILD 
 

Erhalt des Kennschilds 
 
Art. 13. Für jede Ferienwohnung [jedes Gästezimmer oder jedes Bed and Breakfast]17 erhält der Vermieter 

ein vom Ministerium zur Verfügung gestelltes Kennschild, das der Minister festlegt. Es macht die Einstufung der 
Ferienwohnung in einer der vier Kategorien erkennbar, indem die verschiedenen Stufen in Form von Ähren 
gekennzeichnet sind. [Die Einstufung von Gästezimmern und „Bed and Breakfast“ in eine der fünf Kategorien ist 
dadurch erkennbar, dass die verschiedenen Stufen in Form von Sternen gekennzeichnet sind.]18 

 
Das Kennschild bleibt Eigentum der Deutschsprachigen Gemeinschaft und ist in der Nähe des Haupteingangs 

der Ferienwohnung [des Gästezimmers oder des Bed and Breakfast]19 sichtbar anzubringen. 
 
Der Diebstahl, der Verlust oder die Zerstörung des Kennschildes ist der Polizei anzuzeigen. Nur gegen 

Nachweis der Anzeige wird ein neues Kennschild ausgehändigt. 
 

Rückgabe des Kennschilds 
 
Art. 14. Bei Entzug der Anerkennung ist das Kennschild binnen zwanzig Tagen nach Zustellung des Ent-

zugsbescheids zurückzugeben. 
 
 

KAPITEL V – SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
 

Aufhebung 
 
Art. 15. Der Erlass der Regierung vom 10. November 1993 über Ferienwohnungen wird aufgehoben. 
 

In-Kraft-Treten 
 
Art. 16. Vorliegender Erlass tritt mit Wirkung vom 1. Januar 2005 in Kraft, wobei erworbene Rechte zu 

Gunsten von bestehenden Ferienwohnungen, die nach den bisher geltenden Regelungen anerkannt sind, unbe-
rührt bleiben, solange diese Ferienwohnungen nicht nach diesem Erlass anerkannt und eingestuft sind. 

 
Ausführungsklausel 

 
Art. 17. Der Minister wird mit der Ausführung des vorliegenden Erlasses beauftragt. 
 

 

                                                 
17 abgeändert ER 24.06.10, Art. 23 Nr. 1 
18

 ergänzt ER 24.06.10, Art. 23 Nr. 2 
19

 abgeändert ER 24.06.10, Art. 23 Nr. 3 
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ANLAGE [1] ZUM ERLASS DER REGIERUNG VOM 26. MAI 2005 ÜBER FERIENWOHNUNGEN 
 

EINSTUFUNG DER FERIENWOHNUNG      

      

Datum Einstufung: Anerkennungsnummer:  

        

      
Angaben zum Eigentümer:   

        
Name:   

        
Vorname:   

        
Adresse: 

          
Tel/Fax: 

          
E-Mail: 

          

      
Angaben zur Unterkunft: 

          
Datum der Anerkennung: 

          
Name und Baujahr der Unterkunft: 

          
Adresse: 

          
Kapazität: 

          
Art (Haus, Appartement...): 

          

      

Zu erreichende Punktzahl pro Rubrik und Klasse       
  1 A* 2 A* 3A* 4A* Erhaltene Note 

Lage und allgemeiner Eindruck         

     
/41 Punkte 15 20 25 30

  

Gestaltung          

/40 Punkte 18 23 28 33

  

Ausstattung und Dekoration         

/39 Punkte 21 26 31 36

  

TOTAL         

/120 Punkte 54 69 84 99

  

A= Ähren      

      

KLASSIFIZIERUNG:      

      

KOMMENTAR:           

        

        

        

        

        

        

            

      

Vermittlungszentrale ja/nein      
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Anlage 2 zum Erlass der Regierung vom 26. Mai 2005 über Ferienwohnungen, Gäste-

zimmer und Bed and Breakfast
20

 
 

 

Normen für die Einstufung von Gästezimmern 
und Bed and Breakfast 

          

Anzahl Sterne:  1 2 3 4 5 

Hinweis 
auf Erläu-

terung 
Nr.°: 

          

1. AUSSENANSICHT   

1.1. Zufahrt / Umfeld   

Anzahl PKW-Stellplätze in der 
Nähe   - X X X   (1) 

  Mindestens 1 privater Stellplatz pro 
Zimmer  

- - -   X (2) 

Umweltbeeinträchtigungen Nichtbestehen von ständigen Um-
weltbeeinträchtigungen 

- - - X X (3) 

1.2. Für Gäste zugänglicher Freizeitbereich   

  Möblierter und durchleuchteter Ge-
meinschaftsraum 

- - X X X   

  Gartenanlage und/oder ausgestatteter 
Hof 

        X (4) 

Abnutzungsgrad 
Abnutzungsgrad sämtlicher Ausrüs-

tungsgegenstände, Belag und Mauer-
verkleidung, Zusatzgeräte usw. 

ausreichend 
sehr 

niedrig 
sehr 

niedrig 
inexistent inexistent   

2. INNENANSICHT   

2.1.Empfang - Service   

Empfangssprachen  Deutsch (fließend) + 1 andere Spra-
che (Grundkenntnisse) 

    X X X   

Frühstück Anwesenheit während des Frühstücks   X X X X   

  Standard-Frühstück   X X     (5) 

  Frühstück mit regionalen Erzeugnis-
sen 

      X X (6) 

 2.2. Für Gäste zugängliche Räumlichkeiten (7) 

Gestaltung - Allgemeines Essbereich   X X X X   

  Wohnecke     X     (8) 

                                                 
20 eingefügt ER 24.06.10, Art. 24 
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  Wohnzimmer       X X (9) 

  Abgesicherter Zugang zu den Ober-
geschossen (mit Treppengeländer) 

X X X X X   

  Feste Heizung X X X       

   Zentralheizung oder Ähnliches       X X (10) 

  
Getrenntes WC, das aus den für 

Gäste zugängliche Räumlichkeiten zu 
erreichen ist 

      X X   

Ausrüstung 
Aktualisierte touristische Information 
und praktische Hinweise zum Aufent-
haltsort 

X X X X X (11) 

  
Organisierte touristische Information 
und praktische Hinweise zum Aufent-
haltsort 

- - X X X (12) 

  Einheitliche Geschirrteile     X X X (13) 

  Kühlschrank (mit Erfrischungsgeträn-
ken) 

      X X (14) 

  Kaffeemaschine und Wasserkocher 
(mit Tee und Kaffee) 

    X X X (15) 

  Fernseher     X     (16) 

  Internetanschluss - - -   X   

  Bibliothek, Gesellschaftsspiele       X X   

Abnutzungsgrad 
Abnutzungsgrad sämtlicher Ausrüs-

tungsgegenstände, Belag und Mauer-
verkleidung, Zusatzgeräte usw. 

ausreichend 
sehr 

niedrig 
sehr 

niedrig 
inexistent inexistent   

 2.3. Zimmer   

Zugänglichkeit der Zimmer über Gemeinschaftsräume     X X X (17) 

Mindestgröße in m2, Sanitär-
anlagen ausgenommen Einzelzimmer 8 8 9 10 12 (18)(19) 

  

Doppelzimmer 8 9 11 13 15   

  Zusätzliche Mindestgröße pro zusätz-
liche Person (ab der 3. Person) 

- - 3 3 3   

Fenster Öffnendes Fenster X X X X X   

Sonneneinstrahlung  X X X X X (20) 

Sonnenschutzvorrichtungen    X X X X X   

Betten Ausschluss von Etagenbetten - - - - X   

  Ausschluss von Etagenbetten mit 
mehr als 2 Ebenen  

X X X X X   
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Höchstanzahl Zusatzbetten pro 
Zimmer 

2 2 2 0 0 (21) 

Bettzeug und -wäsche 
Mindestgröße: 80 x190 cm für eine 

Person - 140 x 190 cm für zwei 
Personen 

X X X X     

  
Mindestgröße : 90 x 200 cm für eine 

Person - 160 x 200 cm für zwei 
Personen 

        X   

  Beschützung des Matrazen X X X X X   

  
Kopfkissenbezüge, Laken, Decken, 

zusammenpassende Federbettbezü-
ge 

    X X X (13) 

Möbel Aufbewahrungsbereich    X X X X (22) 

  MIN 1 Stuhl oder 1 Sessel X X X       

  MIN 1 Stuhl oder 1 Sessel pro Person        X X   

  MIN 1 Sessel       X     

  Wohnecke mit spezifischer Beleuch-
tung 

        X (8)(23) 

  MIN 1 Tisch und/oder 1 Schreibtisch     X X X   

  
1 Nachttisch + 1 Nachttischlampe pro 

Bett oder Etagenbett 
  X         

  1 Nachttisch + 1 Nachttischlampe pro 
Person 

    X X X (24) 

Dekoration 
Gemälde und/oder Holz- oder Kupfer-

stich und/oder Spiegeln und/oder 
Dekorationsgegenstände usw. 

    X X X   

  Personalisieren eines jeden Zimmers         X (25) 

Ausrüstung Fernseher        X X (16) 

  Internetanschluss - - -   X   

  
Wenn kein privates Badezimmer : 

Waschbecken im Zimmer mit Spiegel, 
Handtuchhalter und Ablageplatte 

X X       (26) 

Abnutzungsgrad 
Abnutzungsgrad sämtlicher Ausrüs-

tungsgegenstände, Belag und Mauer-
verkleidung, Zusatzgeräte usw. 

ausreichend 
sehr 

niedrig 
sehr 

niedrig 
inexistent inexistent   

 2.4. Sanitäranlagen   

Badezimmer Gemeinschaftliches und verschließ-
bares Badezimmer  

X         (27)(28) 

  
Gemeinschaftliches, verschließbares 
und auf der Ebene der Schlafzimmer 
befindliches Badezimmer  

  X         

  

Privates, verschließbares, nichtan-
grenzendes und auf der Ebene der 

Schlafzimmer befindliches Badezim-
mer  

    X     (28)(29)(30) 

  Privates, angrenzendes und abgren-
zendes Badezimmer 

      X   (28)(29)(31) 
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Privates, angrenzendes und durch 

Scheidewände getrenntes Badezim-
mer 

        X (28)(29)(32) 

Ausrüstung der Badezimmer Spiegel, Handtuchhalter und Ablage-
platte 

X X X X X   

  Aufbewahrungsmöbel        X X   

  griffbereite Steckdose (für Rasierer 
oder Föhn) 

    X X X   

  Badewäsche mit Bademanteln         X   

Heizung in den Badezimmern Feste Heizung X X X     (33) 

  Zentralheizung oder Ähnliches       X X (33)(10) 

WC Gemeinschaftliches und verschließ-
bares WC 

X           

  

Gemeinschaftliches, verschließbares 
und auf der Ebene der Schlafzimmer 

befindliches, vom Badezimmer 
abgetrenntes WC 

  X         

  
Privates, verschließbares und auf der 
Ebene der Schlafzimmer befindliches 

WC 
    X     (29) 

  Privates, angrenzendes und durch 
Scheidewände getrenntes WC 

      X   (29)(30)(32) 

  
Privates, angrenzendes, verschließ-
bares und vom Badezimmer durch 

Scheidewände getrenntes WC 
        X   

Belüftung Belüftung in allen Sanitäranlagen   X X X X (34) 

Abnutzungsgrad 
Abnutzungsgrad sämtlicher Ausrüs-

tungsgegenstände, Belag und Mauer-
verkleidung, Zusatzgeräte usw. 

ausreichend 
sehr 

niedrig 
sehr 

niedrig 
inexistent inexistent   

3. SPORT / WELLNESS   

Schwimmbad oder Wellness-
Bereich oder Jacuzzi oder 

Sauna oder Fitness-Bereich 
oder Tennis 

  - - -   X (35) 

Abnutzungsgrad 
Abnutzungsgrad sämtlicher Ausrüs-

tungsgegenstände, Belag und Mauer-
verkleidung, Zusatzgeräte usw. 

ausreichend 
sehr 

niedrig 
sehr 

niedrig 
inexistent inexistent   

 

 

 ERLÄUTERUNGEN 

1 In der Nähe = binnen eines Umkreises von maximal 50 m vom Eingang der Unterkunft entfernt. 

2 Privat = der Unterkunft vorbehalten / zugeordnet. 

3 Die Umweltbeeinträchtigungen umfassen Lärmbelästigungen, Geruchs- und optische Beeinträchtigungen. 
Sind damit insbesondere (jedoch nicht ausschließlich) gemeint: Beeinträchtigungen, die aus der Nähe zu 
eingestuften Anlagen (Fabriken usw.), vielbefahrenen Straßen, Eisenbahn, Flughafen usw. resultieren. 

 Nota: Bei Gästezimmern und Bed and Breakfast, die in einem Bauernhof angesiedelt sind, wird Geruch, 
Lärm usw., der sich aus einer landwirtschaftlichen Tätigkeit ergeben, nicht als Umweltbeeinträchtigung 
angesehen. 

4 Im Stadtgebiet kann ein Balkon oder eine Terrasse ausreichen, wenn genügend Platz vorhanden ist, um 
dort Tisch und Stühle aufzustellen und ein Ausblick auf Grünflächen (Park, Gartenanlage usw.), auf ein 
natürliches Umfeld (Fluss usw.) oder architektonisch bedeutsames Umfeld (berühmter Platz oder Straße) 
geboten wird. 
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5 Ein Standard-Frühstück besteht aus Brot, Konfitüre und einer Auswahl aus Kaffee, Tee oder Schokolade. 

6 Ein Frühstück mit regionalen Erzeugnissen besteht, zusätzlich zu den Erzeugnissen, die zum Standard-
Frühstück gehören, aus hausgemachten oder regionalen Erzeugnissen, Milchprodukte, Pökelfleisch, 
Fruchtsaft usw. (anzubieten sind sowohl süße als auch gesalzene Lebensmitteln). Hinweis: es reicht 
nicht, dass eine Konfitüre hausgemacht ist, um als regionales Erzeugnis zu gelten. 

7 Räumlichkeiten, wo das Familienleben im Wesentlichen stattfindet. 

8 Wohnecke = Bereich, der vom Essbereich räumlich getrennt ist und Sessel als Sitzmöglichkeit für mindes-
tens zwei Personen bietet. 

9 Wohnzimmer = abgegrenzter Bereich, der eine klar vom Essbereich getrennte Einheit bildet und es min-
destens vier Personen ermöglicht, sich in einem Sessel zu setzen. 

10 Ähnliches = welches die Herstellung von Wärme im gesamten Gebäude gewährleistet. 

11 Aktualisierte Information = aus dem laufenden Jahr stammende Information. 

12 Organisiert = eingeordnet, sortiert, ggf. in Ordner. Diese Informationen schließen auch Notrufnummer 
(Arzt, Apotheker usw.) ein. Der Betreiber muss sich persönlich einsetzen. 

13 Die Geschirrteile müssen einheitlich und zusammenpassend sein, aber nicht unbedingt von derselben 
Kollektion. 

14 Der Kühlschrank kann der Familienkühlschrank des Betreibers sein. Voraussetzung ist aber, dass den 
Gästen ausreichend Platz für Flaschen, Picknick usw. zur Verfügung steht. 

 Hinweis: Dieses Kriterium gilt als erfüllt, wenn geräuschlose Kühlschränke in sämtlichen Zimmern vorhan-
den sind. 

15 Die Getränke, Tee- oder Kaffeebeutel können kostenpflichtig sein. 

16 Fernseher mit Kabel- oder Satellitenanschluss, der den Empfang von mindestens zehn Fernsehprogram-
men ermöglicht. 
Hinweis: Dieses Kriterium gilt als erfüllt, wenn Fernseher in sämtlichen Zimmern vorhanden sind. Ein ge-
meinschaftlicher Fernseher ist dann nicht verpflichtend. 

17 Gemeinschaftsraum = Raum, der hauptsächlich oder lediglich dem Transit gewidmet ist, geschlossen ist 
und der das Zimmer von anderen Räumen trennt. Gewisse aufgeschlossene Räume wie Flure, Treppen-
absätze oder Zwischengeschosse können jedoch berücksichtigt werden, wenn sie das Zimmer ausrei-
chend von den anderen Räumen trennen. 

18 Durch dieses Kriterium sind nur die neuen Unterkünfte betroffen. Neue Unterkünfte sind Unterkünfte, die 
zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des vorliegenden Rasters nicht anerkannt sind oder wenn der Inhaber 
der Anerkennung zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens des vorliegenden Rasters gewechselt hat. 

19 Für Dachgeschosszimmer siehe den Erlass der Wallonischen Regierung vom 30. August 2007 Walloni-
schen Regierung zur Festlegung der Mindestkriterien der gesundheitlichen Zuträglichkeit, der Kriterien der 
Überbelegung und zur Bestimmung der in Artikel 1, 19° bis 22°bis des Wallonischen Wohngesetzbuches. 

 Wenn die Deckenhöhe im gesamten Raum nicht 2 Meter erreicht, wird die Nutzfläche wie folgt berechnet: 

 - zu 100%, wenn die Deckenhöhe 2 Meter überschreitet; 

 - zu 75 %, wenn die Deckenhöhe zwischen 1,80 Meter und 2 Meter liegt;  

 - zu 50%, wenn die Deckenhöhe zwischen 1 Meter et 1,80 Meter liegt; 

 - zu 0%, wenn die Deckenhöhe nicht 1 Meter erreicht. 

20 Die Sonneneinstrahlung muss mittels eines Fensters oder Ähnliches (Dachfenster usw.) erfolgen. 

21 Zusatzbett: Bett, dessen Gestell nicht ständig im Raum steht (Klappbett, Schubladenbett usw.). 

22 Jeder muss seine Kleidung aufhängen und horizontal aufräumen können. 

23 In einem Einzelzimmer reicht ein einziger Sessel aus. 

24 Jeder muss im Bett lesen und sein Glas Wasser auf unabhängiger und individueller Art hinstellen können. 
Jedes andere System oder jede andere Struktur als der Möbel und der Nachttischlampe, das oder die 
diese zwei Funktionen erfüllt, wird angenommen. Auch ein Nachttisch, der zwischen zwei Einzelbetten 
liegt und breit genug ist, wird angenommen. 

25 Es muss eine Differenzierung von jedem Zimmer durch Farben, Möbel, Stimmung, Gestaltung, Thema 
usw. geben, um hoteltypische Vereinheitlichung zu vermeiden. 
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26 Ein Badezimmer = Raum, der mindestens ein Waschbecken und eine Dusche oder Badewanne umfasst. 

  

27 Ein gemeinschaftliches Badezimmer kann nur entweder durch die Nutzer von 3 Zimmern oder durch die 
Nutzer von 2 Zimmern und die Familie des Eigentümers genutzt werden. 

28 Verschließbar = durch eine Tür geschlossen, nicht nur getrennt (vgl. die Definition von "Getrennt » unter 
Nr. 32). 

29 Privat = ausschließlich den Gästen vorbehalten. 

30 Angrenzend = bietet den Gästen des Zimmers der Möglichkeit, ausschließlich über Räume, deren Nutzen 
ihnen selbst vorbehalten ist, zum fraglichen Raum zu gelangen. 

31 Abgrenzend = vom Rest des Zimmers durch eine Unterbrechung (z.B. veränderter Boden, Treppe, Nische 
usw.) getrennt, nicht aber durch besondere durch Trennwände abgetrennt. 

32 Getrennt = vom Rest des Zimmers durch eine unbewegliche Trennwand abgetrennt, aber nicht besonders 
geschlossen. 

33 Bei nicht verschließbaren Badezimmern reicht die Heizung des Schlafzimmers aus. 

34 Für Sanitäranlagen, die nicht mit einer natürlichen Ablüftung ausgerüstet sind, ist eine aktive Belüftung 
erforderlich. Ein gewöhnlicher Lüftungsrost reicht nicht aus. 

35 Der Fitnessbereich muss mindestens 3 bedeutende Geräte (wie Fitnessfahrrad, Laufband, Gewichtbank,  
Ruderbank usw.) umfassen. Hinweis: ein Tischtennistisch kann eines dieser 3 Geräte ersetzen. 

 Das Schwimmbad kann ein Hallen- oder ein Freibad sein. In jedem Fall muss es sich um ein festes, un-
bewegliches Schwimmbad mit einer Mindestfläche von 20qm handeln. 

 Der Tennisplatz muss, soweit das Wetter es erlaubt, funktionsfähig und in gutem Zustand sein. Schrägge-
stellter oder löchriger Rost, Unebenheiten oder beschädigte Oberfläche sind ausgeschlossen; dies könnte 
sogar eine optische Beeinträchtigung darstellen. 

 Der Wellnessbereich ist hier im Sinne eines hohen Qualitätsstandards als ein harmonisches, durchdach-
tes und der Entspannung spezifisch gewidmetes Ganzes zu verstehen. 

 Hinweis: Diese Ausrüstungen brauchen nicht privat im engeren Sinne sein, aber der Gast darf während 
seines Aufenthalts nicht darunter leiden, dass andere Personen, die nicht der Eigentümer, dessen Famili-
enangehörige und/oder ggf. Mieter anderer, am gleichen Standort gelegenen Unterkünfte, die besagten 
Ausrüstungen nutzen. 

  

 Ein Gästezimmer wird definiert als ein möbliertes Zimmer, das im persönlichen und gewöhnlichen 
Wohnhaus des Betreibers liegt. Es dient dem Empfang von Paaren und Familien, die sich dort für 
eine kurze Zeit aufhalten. Daraus ergibt sich, dass Schlafräume ausgeschlossen sind und dass 

höchstens 6 Personen (Babys eingeschlossen) ein Gästezimmer nutzen dürfen. 
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Anlage 3 zum Erlass der Regierung vom 26. Mai 2005 über Ferienwohnungen, 
Gästezimmer und Bed and Breakfast21 

 
Antragsformular 

 

 

Eingang: 

 

 

 

Antrag auf Anerkennung und Einstufung einer oder mehrerer Unterkünfte : Ferienwoh-

nung, Gästezimmer, Bed and Breakfast 

 
Dieser Antrag betrifft: 

 

; eine oder mehrere Ferienwohnungen Anzahl :     

; ein oder mehrere Gästezimmer          - Anzahl :     

; ein oder mehrere Bed and Breakfast                     - Anzahl :     

 
 
Angaben zum Antragsteller 
Name  
Vorname  
Postanschrift  
Telefonnummer  
Mobilfunk  
E-Mail  
Internetadresse  
 
Angaben zur Unterkunft 
Adresse  
Baujahr  
Art (Wohnung, Haus, Chalet, Studio)  
Aufnahmekapazität  
Die Unterkunft befindet sich  P im Erdgeschoss 

P im Erdgeschoss und auf dem/den 
Stockwerk(en) 

P auf dem/den Stockwerk(en) 
Anzahl Räume  
Anzahl Schlafzimmer  
Anzahl Betten  
Anzahl Badezimmer  
Anzahl getrennter WC  
Haustiere P sind erlaubt 

P sind nicht erlaubt 
 
P Hiermit erkläre ich, dass: 
1. die obigen Angaben wahrheitsgetreu sind; 
2. ich vom Dekret vom 23. November 1992 über Ferienwohnungen, Gästezimmer und 
Bed and Breakfast und dessen Ausführungsbestimmungen Kenntnis genommen habe. 
 
Ort, Datum: 
 
Unterschrift: 
 
 

                                                 
21 eingefügt ER 24.06.10, Art. 24 
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Anlage 4 zum Erlass der Regierung vom 26. Mai 2005 über Ferienwohnungen, 
Gästezimmer und Bed and Breakfast22 

 
Statistikdaten 

 
Datum Ankunft:  
Datum Abfahrt:  
Herkunft: P Flandern 

P Brüssel 

P Wallonien 

P Deutschland 

P Andere 
Anzahl nach Altersklassen 0–25:  

26-35: 

36-55: 

Ab 56: 
Informationen P Messe 

P Internet 

P Katalog 

P Fernsehen 

P Mund zu Mund 

P Andere 
Buchung über P Internet 

P Reisebüro 

P Selbst 
 
 

  

 

                                                 
22 eingefügt ER 24.06.10, Art. 24 


